
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/11/13 91/17/0047
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1992

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/05/21 91/17/0044 4

Stammrechtssatz

Zur quali>zierten Mitwirkungsp@icht des Haftungsp@ichtigen im besonderen gilt, daß nicht die Abgabenbehörde das

Ausreichen der Mittel zur Abgabenentrichtung nachzuweisen hat, sondern der zur Haftung herangezogene Vertreter

das Fehlen ausreichender Mittel. Außerdem hat er darzutun, daß er die Abgabenforderungen bei der Verfügung über

die vorhandenen Mittel nicht benachteiligt hat. Die den Vertreter betreDende Behauptungsp@icht bzw Nachweisp@icht

kann allerdings nicht so aufgefaßt werden, daß die Abgabenbehörde jedweder Ermittlungspflicht entbunden wäre.
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